
 

 

Öffnungszeiten:  Montag, Dienstag und Freitag  9.00-12.00 Uhr, Donnerstag 14.00-18.00 Uhr oder nach Vereinbarung Postfach 10 06 80 

38206 Salzgitter Gläubiger-ID:  DE98KVS00000159419 

Bankkonten der Stadt Salzgitter:    
Postbank Hannover IBAN: DE82 2501 0030 0006 0133 00 BIC: PBNKDEFF250 Vermittlung: +49 (0) 5341 839 0 

Telefax: +49 (0) 5341 839 4951 
Internet: www.salzgitter.de 

Braunschweigische Landessparkasse IBAN: DE78 2505 0000 0003 8038 06 BIC: NOLADE2HXXX 

Sparkasse Hildesheim Goslar Peine IBAN: DE82 2595 0130 0070 0009 14 BIC: NOLADE21HIK 

 

 Stadt Salzgitter 

 Der Oberbürgermeister 

 
 
 
Stadt Salzgitter – Joachim-Campe-Straße 9-11 – 38226 Salzgitter 

 

      

      

      

      

Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  

Unterhaltsvorschuss 

 

Rathaus Lebenstedt 

Joachim-Campe-Straße 6-8 

38226 Salzgitter 

Auskunft erteilt: Unterhaltsvorschusskasse 

Durchwahl: +49 (0) 5341 839 4517 

Fax: +49 (0) 5341 839 4951 

E-Mail: 

51Unterhaltsvorschusskasse@stadt.salzgitter.de 

 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen Datum 
 51.3060- 01.12.2021 

 
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG) für Ihr/e Kind/er 
 
Sehr geehrte Antragstellende, 
 
zusätzlich zu den Antragsvordrucken werden zur Bearbeitung Ihres Antrages folgende 
Unterlagen benötigt: 
 

 Geburtsurkunde des Kindes (ausländische Urkunden in Übersetzung), 

 Vaterschaftsanerkennung oder -feststellung, 

 Ihren Personalausweis bzw. Pass sowie ggfs. die Aufenthaltsgenehmigung, 

 Unterhaltstitel (Urteil, Urkunde des Jugendamtes etc.), 

 Scheidungsurteil, Brief vom Rechtsanwalt über das Getrenntleben, 

 Einkunftsnachweise wie z.B. Halbwaisenrente, Unterhaltszahlungen, etc. 

 Kindergeldnachweis z.B. Kindergeldbescheid oder Kontoauszug 

 Ein rotes Merkblatt unterschrieben zurück, 

 Die grüne Anlage ausgefüllt und unterschrieben, 

 Datenschutzerklärung unterschrieben und zurück. 

 Ab dem 12. Lebensjahr: Blaues Ergänzungsblatt mit entsprechenden Unterlagen, 
ausgefüllt und unterschrieben. 

 Ab dem 15. Lebensjahr: Zusätzlich zum blauen Ergänzungsblatt: 
Schulbescheinigung, Ausbildungsvertrag, Einkommensnachweise vom Kind. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass ohne Geburtsurkunde/ Vaterschaftsanerkennung ggf. 
keine Inverzugsetzung durchgeführt werden kann. Der Anspruchszeitpunkt kann sich 
ggf. verschieben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 


